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zwischen 

 

TC Dietenheim e.V. 

Illertisser Straße 49 Vermieter 

89165 Dietenheim 

 

und 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ Mieter 

 

________________________________________ 

 

 

 

Datum der Veranstaltung: __________________________________________ 

 

Art der Veranstaltung: __________________________________________ 

 

 

Regeln 

1. Alleinentscheidungsrecht des Vorstandes 

Ein Rechtsanspruch auf Vermietung besteht nicht. Der Vorstand entscheidet von Fall zu Fall über 

Zu- oder Absage. 

2. Nutzung des Clubheims 

Das Clubheim steht allen Mitgliedern des TC Dietenheim zur Verfügung. Darüber hinaus kann es 

auch für private Anlässe (ausschließlich von Mitgliedern) angemietet werden. Dabei ist zu 

berücksichtigen, dass das Clubheim (innen, ohne Wintergarten) nur für ca. 30 Personen Platz 

bietet. In der Vermietung inbegriffen sind Gastraum, Küche inklusive aller Geräte und Geschirr, 

Toiletten, Wintergarten und Terrasse. Die Duschen sind in der Vermietung nicht enthalten. 

Geschirrtücher müssen vom Mieter selbst mitgebracht werden. Offenes Feuer (auch Heizpilze) ist 

auf dem gesamten Gelände verboten. 

Veranstaltungen des TC Dietenheim haben Vorrang gegenüber privaten Anmietungen. Während 

der Vermietung sowie des Auf- und Abbaus dürfen die Mitglieder die Plätze bespielen. Auch die 

Toiletten dürfen jederzeit von den Mitgliedern benutzt werden.  
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3. Mietpreis 

Die Miete für das Clubheim beträgt pro Tag 150 € und wird per Lastschrift eingezogen. 

Die Schlüssel werden (falls notwendig) durch ein Mitglied übergeben und auch wieder 

zurückgegeben. Bei Verlust ist dies sofort der Versicherung zu melden, da in diesem Fall die 

gesamte Schließanlage ausgetauscht werden muss. 

4. Getränke 

Getränke können eigenständig organisiert werden, oder es können nach Absprache die Getränke 

des Vereins zu den ausgewiesenen Preisen verwendet werden. 

5. Reinigung 

Der Mieter ist für die Reinigung der benutzten Räume und des benutzten Außenbereiches 

verantwortlich. Der Mieter ist verpflichtet, das Clubheim besenrein zu hinterlassen bzw. nass zu 

wischen; verwendetes Geschirr muss wieder sauber gespült eingeräumt werden. Die Theke und die 

Arbeitsflächen in der Küche, sowie die Toiletten müssen ebenfalls nass gewischt werden. Tische 

und Stühle müssen sauber hinterlassen werden. 

Das Clubheim und der Außenbereich müssen am Folgetag bis 12:00 Uhr (im Falle eines 

Spieltermines früher) gereinigt übergeben werden. Die Abnahme erfolgt durch ein Mitglied des 

Vereins. Jeglicher Müll muss vom Mieter selbst entsorgt werden. 

Sollte das Clubheim nicht in ordnungsgemäßen Zustand zurück übergeben werden, wird eine 

Pauschale für die Reinigung von 100 € fällig.  

6. Haftung 

Der Mieter haftet für alle Schäden, die im und am Clubheim, nach Übergabe der Schlüssel bis zur 

Rückgabe, entstehen und muss diese selbst regulieren (Reparatur / Ersatz-Beschaffung). Der Mieter 

ist auch für in Verlust geratene Gegenstände verantwortlich. Für Garderobe und sonstige 

mitgebrachte Gegenstände übernimmt der TC Dietenheim keine Haftung. Es muss ein Nachweis 

über eine Haftpflichtversicherung, bei der auch Mietschäden miteingeschlossen sind, vorliegen. Bei 

Vermietung zum 18. Geburtstag muss ein Erziehungsberechtigter die Aufsichtspflicht übernehmen. 

7. Rücksichtnahme auf Anlieger und Nachbarschaft 

Der Mieter hat dafür Sorge zu tragen, dass ab 22:00 Uhr der Geräuschpegel der Veranstaltung im 

Rahmen der gesetzlichen Vorgaben bleibt. Bei Zuwiderhandlungen haftet der Benutzer für alle 

dadurch entstehenden Folgen (z.B. Anzeige, Polizei). 

8. Vermietung zusätzlicher Gegenstände 

Der Mieter hat die Möglichkeit, einen Pavillon (6x3 Meter) für 30 € und/oder einen Gasgrill für 30 € 

für die Veranstaltung anzumieten. Der Grill wird in einem funktionsfähigen Zustand übergeben und 

muss vom Mieter ordnungsgemäß verwendet und gereinigt werden. Für eventuelle Schäden oder 

Verluste von Pavillon und Gasgrill während der Veranstaltung haftet der Mieter. 

  Ja, ich möchte zusätzlich den Gasgrill für 30 € anmieten 

  Ja, ich möchte zusätzlich den Pavillon für 30 € anmieten 
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Der Mieter erklärt sich mit den aufgeführten Vertragsbedingungen einverstanden und erkennt diese an. 

 

 

 

Dietenheim, den ________________________ 

 

 

__________________________________  ____________________________________________ 

Unterschrift Mieter     Unterschrift Vermieter 

 
 
 
Bestätigung Endabnahme 

 

Die ordnungsgemäße Rückgabe des Clubheims und der überreichten Schlüssel wird hiermit bestätigt.  

 

Festgestellte Mängel: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

    

 

Dietenheim, den ________________________ 

 

 

__________________________________  ____________________________________________ 

Unterschrift Mieter    Unterschrift Vermieter 


